
 

  

S 12 BA 19/19

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land -
Sozialgericht Landessozialgericht Sachsen-Anhalt
Sachgebiet Betriebsprüfungen
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Vertrauensschutz

Statusfeststellung
Betriebsprüfung
Bindungswirkung eines Verwaltungsaktes
Gesellschafter-Geschäftsführer
abhängige Beschäftigung
selbstständige Tätigkeit
Sperrminorität
Kopf-und-Seele-Rechtsprechung

Leitsätze 1. Aus dem
Dauerverwaltungsaktcharakter der
Statusfeststellung ist abzuleiten, dass
bloße Änderungen in der Gesamtzahl der
Stimmanteile (zB durch eine
Kapitalerhöhung) den
Rentenversicherungsträger nicht davon
entbinden, für eine abweichende
Beurteilung des
Sozialversicherungsstatus die Regelungen
der §§ 44 ff SGB X zu beachten. Eine
Erledigung „auf andere Weise“ iSv § 39
Abs 2 SGB X tritt im Falle solcher
Änderungen nicht ein (vgl: BSG, Urt v 29.
März 2022, B 12 KR 1/20, juris RN 15 ff).
Indes stellte sich der hier zu beurteilende
Sachverhalt aus tatsächlichen Gründen
anders dar.

2. Entscheidend für die
sozialversicherungsrechtliche
Statusbeurteilung eines Gesellschafter-
Geschäftsführers ist, ob dieser die
rechtliche Möglichkeit hat, als
beherrschender oder zumindest mit einer
Sperrminorität ausgestatteter
Gesellschafter-Geschäftsführer nicht
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genehme Weisungen jederzeit
abzuwenden (vgl darzu: BSG, Urt v 11.
November 2015, B 12 KR 10/14 R, juris
RN 24 mwN, Urt v 23. Februar 2021, B 12
R 18/18 R, juris RN 15 mwN).
Gesellschafter-Geschäftsführer sind
aufgrund ihrer Kapitalbeteiligung nur
dann selbstständig tätig, wenn sie
mindestens 50 % der Anteile am
Stammkapital halten oder ihnen bei
geringerer Kapitalbeteiligung nach dem
Gesellschaftsvertrag eine „echte“ bzw
„qualifizierte“ Sperrminorität eingeräumt
ist (BSG, Urt v 29. März 2022, B 12 R 2/20
R, juris RN 32 mwN).

3. Ein Vertrauensschutz in die sog „Kopf-
und-Seele-Rechtsprechung“ des BSG
besteht nicht (BSG, Urt v 19. September
2019, B 12 R 25/18 R, juris RN 19 ff).

Normenkette SGB IV § 7 Abs 1
SGB X § 39

1. Instanz

Aktenzeichen S 12 BA 19/19
Datum 23.03.2021

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 BA 30/21
Datum 24.08.2023

3. Instanz

Datum -

Â 

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Dessau-RoÃ�lau
vom 23. MÃ¤rz 2021 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Â 

Die KlÃ¤gerin hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen. Den
Beigeladenen sind Kosten nicht zu erstatten.

Â 
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Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Â 

Tatbestand:

Â 

Der Rechtsstreit betrifft die Frage, ob die KlÃ¤gerin fÃ¼r die Beigeladenen zu 1. und
zu 2. SozialversicherungsbeitrÃ¤ge (BeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Rentenversicherung
und zur ArbeitsfÃ¶rderung) sowie Umlagen nach Â§ 358 Drittes Buch
Sozialgesetzbuch (ArbeitsfÃ¶rderung â�� SGB III) fÃ¼r die Zeit vom 1. Januar 2014
bis zum 31. Dezember 2015 in HÃ¶he von insgesamt 38.636,54 â�¬ nachzuzahlen
hat. 

Â 

Der am â�¦ 1948 geborene Beigeladene zu 1. ist Diplom-Biologe, die am â�¦ 1968
geborene Beigeladene zu 2. Diplom-Geographin. 

Â 

Unternehmensgegenstand der KlÃ¤gerin ist ausweislich des Auszuges aus dem
Handelsregister B des Amtsgerichts Stendal (Abruf vom 28. November 2013, HRB
*****) die Erarbeitung (und Miterarbeiten) von Landschaftsplanungen, von
LandschaftsplÃ¤nen der StÃ¤dte und Gemeinden, von LandschaftsrahmenplÃ¤nen,
von Landschaftsprogrammen der LÃ¤nder, von Pflege- und EntwicklungsplÃ¤nen,
von UmweltvertrÃ¤glichkeitsstudien, von Gutachten und landschaftspflegerischen
BegleitplÃ¤nen und Ã�hnlichem in diesem Wirtschaftsfeld. Weiterhin ist die
Objektplanung im Sinne der Landschaftsplanung Unternehmensgegenstand. Der
Gegenstand des Unternehmens basiert auf der Grundlage des
Bundesnaturschutzgesetzes, der Naturschutzgesetze der LÃ¤nder in Verbindung mit
der Bundesartenschutzverordnung, dem Gesetz Ã¼ber die
UmweltvertrÃ¤glichkeitsprÃ¼fung u.a. Regelungen. 

Â 

Die KlÃ¤gerin wurde am 29. Mai 1995 vor dem Notar H. in D. errichtet. Das
Stammkapital der KlÃ¤gerin betrug ausweislich des Gesellschaftsvertrages zur
GrÃ¼ndung einer GmbH 100.000,00 DM. Hiervon Ã¼bernahmen der Beigeladene
zu 1. 70.000,00 DM (Sacheinlage), die Beigeladene zu 2. (damals noch R.), K. und B.
jeweils 10.000,00 DM (Bareinlagen). GemÃ¤Ã� Â§ 5 des Gesellschaftsvertrages hat
die KlÃ¤gerin einen oder mehrere GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer. Ist nur ein
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bestellt, so vertritt dieser die KlÃ¤gerin allein. Sind mehrere
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bestellt, so wird die KlÃ¤gerin von zwei GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern
gemeinschaftlich oder von einem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer in Gemeinschaft mit einem
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Prokuristen vertreten. Jedem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer kann Alleinvertretungsbefugnis
und zudem die Befreiung von den BeschrÃ¤nkungen des Â§ 181 BÃ¼rgerliches
Gesetzbuch (BGB) erteilt werden (Â§ 5 Abs. 1 bis 5). GemÃ¤Ã� Â§ 7 des
Gesellschaftsvertrages werden GesellschafterbeschlÃ¼sse mit einer Mehrheit von
3/4 der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht die Satzung oder das Gesetz
zwingend eine andere Mehrheit vorschreiben. Abgestimmt wird nach
GeschÃ¤ftsanteilen. Je 100,00 DM eines GeschÃ¤ftsanteils gewÃ¤hren eine Stimme
(Â§ 7 Abs. 1 SÃ¤tze 1 bis 3). 

Â 

Am 29. Mai 1995 wurde vor dem Notar H. zudem eine erste
Gesellschafterversammlung abgehalten. Darin bestellten die Gesellschafter die
Beigeladenen zu 1. und zu 2. zu GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern. Jeder von ihnen vertrete die
KlÃ¤gerin allein und sei von den BeschrÃ¤nkungen des Â§ 181 BGB befreit.

Â 

Mit Schreiben vom 19. Oktober 2000 erklÃ¤rte die damalige
Bundesversicherungsanstalt fÃ¼r Angestellte (BfA), die BetriebsprÃ¼fung bei der
KlÃ¤gerin Ã¼ber den PrÃ¼fzeitraum vom 1. Dezember 1995 bis zum 31. Dezember
1999 habe keine Feststellungen ergeben. Es werde ausdrÃ¼cklich festgestellt, dass
die Ã�berprÃ¼fung der bestehenden versicherungsrechtlichen Einstufungen der
Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und hier insbesondere der Beigeladenen zu 2.
Gegenstand der PrÃ¼fung gewesen sei. Es liege kein abhÃ¤ngiges
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis vor. Dem lag der Feststellungsbogen zur
versicherungsrechtlichen Beurteilung vom 5. Oktober 2000 zugrunde. Unterzeichnet
ist das Schreiben von F..

Â 

K. schied spÃ¤ter als Gesellschafter aus. Seinen Gesellschaftsanteil in HÃ¶he von
10.000,00 DM Ã¼bernahm der Beigeladene zu 1.; nach dem Stand vom 1. Januar
2006 hielt der Beigeladene zu 1. eine Stammeinlage in HÃ¶he von 80.000,00 DM,
die Beigeladene zu 2. und B. jeweils 10.000,00 DM.

Â 

Im November 2013 kam es mit Wirkung ab dem 1. Januar 2014 zu weiteren
Anteilsverschiebungen. Letztendlich hielten mit Stand 1. Januar 2014 die
Beigeladenen zu 1. und zu 2. jeweils 30.000,00 DM sowie P. und W. jeweils
20.000,00 DM GeschÃ¤ftsanteile.

Â 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund gewÃ¤hrte dem Beigeladenen zu 1. mit
Bescheid vom 12. November 2013 ab dem 1. Januar 2014 eine Regelaltersrente (bei
einer Anhebung der Regelaltersgrenze um zwei Monate).
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Â 

Ausweislich der identischen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrervertrÃ¤ge zwischen der KlÃ¤gerin
und den Beigeladenen zu 1. und zu 2. vom 1. Januar 2014 sind die Beigeladenen zu
1. und zu 2. geschÃ¤ftsfÃ¼hrende Gesellschafter der KlÃ¤gerin. Nach diesem
Vertrag vertreten sie die Gesellschaft nach MaÃ�gabe der Vorschriften des
Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft und der BeschlÃ¼sse der Gesellschafter.
Die Gesellschaft kann jederzeit weitere GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bestellen und die
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung neu regeln. Die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer fÃ¼hren die GeschÃ¤fte
nach MaÃ�gabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages und den BeschlÃ¼ssen der
Gesellschafterversammlung. Die Rechte und Pflichten der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer sind
in ihrer AuÃ�en- und Innenwirkung nicht eingeschrÃ¤nkt, sie sind
alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot nach Â§ 181 BGB
befreit. GemÃ¤Ã� Â§ 2 Nr. 2 sind die VertrÃ¤ge auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen. Sie kÃ¶nnen vom jeweiligen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer mit einer Frist von
sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekÃ¼ndigt werden. Die
Gesellschaft kann die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrervertrÃ¤ge mit einer Frist von sechs
Monaten zum Ende eines Kalenderjahres bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
kÃ¼ndigen. GemÃ¤Ã� Â§ 3 Nr. 1 erhalten die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer als VergÃ¼tung
fÃ¼r ihre TÃ¤tigkeit ein Jahresgehalt von mindestens 48.000,00 â�¬, das in zwÃ¶lf
Raten am Ende eines jeden Monats gezahlt wird. Das Jahresgehalt wird jÃ¤hrlich,
wenn erforderlich halbjÃ¤hrlich, nach der HÃ¶he des Vorjahresumsatzes bzw. der
aktuellen GeschÃ¤ftslage der Gesellschaft neu festgesetzt. GemÃ¤Ã� Â§ 3 Nr. 2 des
Vertrages erfolgt die Zahlung von Tantiemen gemÃ¤Ã� Gesellschaftsvertrag. Â§ 4
Nr. 1 besagt, dass die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einen Anspruch auf Jahresurlaub haben.
Dieser sollte mindestens 27 Tage betragen. Eine Genehmigung durch die KlÃ¤gerin
ist nicht erforderlich. GemÃ¤Ã� Â§ 4 Nr. 2 sind weitere Regelungen zur Arbeitszeit
nicht getroffen worden. Nach Â§ 5 Nr. 1 des Vertrages bleiben die bereits
abgeschlossenen Versicherungen zur Alters- und Hinterbliebenenversorgung der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bestehen. Die KlÃ¤gerin Ã¼bernimmt 50 % der Kosten der
Krankenversicherung der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer (Â§ 5 Nr. 2). Bei ArbeitsunfÃ¤higkeit
jeglicher Art erfolgt eine Fortzahlung der monatlichen VergÃ¼tung bis maximal
sechs Wochen (Â§ 5 Nr. 3). GemÃ¤Ã� Â§ 5 Nr. 4 stellt die KlÃ¤gerin den
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern einen GeschÃ¤ftswagen zur privaten Nutzung bereit. Die
hierauf entfallende Steuer tragen die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer. 

Â 

Unter dem Datum 1. Januar 2014 unterzeichneten die vier Gesellschafter, die
Beigeladenen zu 1. und zu 2. sowie P. und W., folgende â��Klarstellung der
Regelung in Â§ 1 der SatzungsÃ¤nderung und Handelsregisteranmeldung vom
13.11.2013 (Notar B. mit Amtssitz in D., Nr. **41 der Urkundenrolle fÃ¼r 2013)â��:
Â§ 1 der o.g. SatzungsÃ¤nderung bestimme, dass GesellschafterbeschlÃ¼sse mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst wÃ¼rden, soweit nicht die
Satzung oder das Gesetz eine andere Mehrheit vorschreibe. Mit Ausscheiden der
Gesellschafter K. und B. sowie der Erreichung des 65. Lebensjahres des
Mehrheitsgesellschafters, des Beigeladenen zu 1., solle die KlÃ¤gerin zur Sicherung
ihrer erfolgreichen GeschÃ¤ftstÃ¤tigkeit und der damit verbundenen ArbeitsplÃ¤tze
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auf eine GesellschaftsÃ¼bergabe an die kÃ¼nftige Mehrheitsgesellschafterin, die
Beigeladene zu 2., sowie die Gesellschafter P. und W. vorbereitet werden.
Letztgenannte sollten als langjÃ¤hrige LeistungstrÃ¤ger durch Ã�bernahme von
GeschÃ¤ftsanteilen wirksam an die Gesellschaft gebunden und fÃ¼r diese
interessiert werden. Die SatzungsÃ¤nderung sei getroffen worden, um im Rahmen
der altersbedingten Ã�bergabe der Gesellschafteranteile von dem Beigeladenen zu
1. auf die Beigeladene zu 2. die Stimmenmehrheit des/der geschÃ¤ftsfÃ¼hrenden
Gesellschafter/s zu sichern. Mit Erreichen des 65. Lebensjahres des Beigeladenen zu
1. sollten mit einer Ã�bergangsfrist von fÃ¼nf Jahren seine gesamten
GeschÃ¤ftsanteile auf die Beigeladene zu 2. Ã¼bertragen werden (gemÃ¤Ã�
Ehevertrag). In dieser Ã�bergangsphase stimmten die Beigeladenen zu 1. und zu 2.
als familiÃ¤re Mehrheitsgesellschafter mit Mehrheit in der
Gesellschafterversammlung ab. Trete abweichendes Stimmverhalten auf, so
bestehe fÃ¼r die Beigeladenen zu 1. und zu 2. ein Vetorecht.

Â 

Unter dem 28. Juni 2016 gaben die Beigeladenen zu 1. und zu 2. in dem
â��Feststellungsbogen zur versicherungsrechtlichen Beurteilung eines
Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers einer GmbHâ�� im Rahmen einer
BetriebsprÃ¼fung an, dass sie der KlÃ¤gerin ein Darlehen in HÃ¶he von 150.000,00
â�¬ (Beigeladener zu 1.) bzw. 50.000,00 â�¬ (Beigeladene zu 2.) gewÃ¤hrt
hÃ¤tten. AuÃ�erdem wiesen sie darauf hin, keinem Direktionsrecht (Weisungsrecht)
der Gesellschaft bezÃ¼glich Zeit, Ort und Art der BeschÃ¤ftigung zu unterliegen.
Sie kÃ¶nnten selbststÃ¤ndig Personal einstellen bzw. entlassen. Ihre TÃ¤tigkeit in
der Gesellschaft kÃ¶nnten sie frei bestimmen und gestalten. Eine Abberufung bzw.
KÃ¼ndigung sei nur aus wichtigem Grund mÃ¶glich. Sie erklÃ¤rten darÃ¼ber
hinaus, dass sie stets beschlussbestimmend gewesen seien, da sie je 30 %
Stimmrecht gehabt hÃ¤tten. Die beiden anderen Gesellschafter seien nicht in der
Lage gewesen, aufgrund ihrer Anteile (je 20 %) einen Gesellschafterbeschluss zu
bestimmen. Eine Abstimmung zwischen den Beigeladenen zu 1. und zu 2. als
Ehepaar sei selbstverstÃ¤ndlich gewesen.

Â 

Nach vorheriger AnhÃ¶rung stellte die Beklagte mit Bescheid vom 23. Dezember
2016 in der Gestalt des Folgebescheides vom 14. Dezember 2018 sowie des
Widerspruchsbescheides vom 29. Mai 2019 die grundsÃ¤tzliche
Versicherungspflicht der Beigeladenen zu 1. und zu 2. ab dem 1. Januar 2014 in
dem PrÃ¼fzeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2015 fest. FÃ¼r die
Zeit vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2015 ergebe sich eine
Nachforderung in HÃ¶he von insgesamt 38.636,54 â�¬ (BeitrÃ¤ge zur gesetzlichen
Rentenversicherung und zur ArbeitsfÃ¶rderung sowie Umlagen nach Â§ 358 SGB III).
Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie aus, unter WÃ¼rdigung der GesamtumstÃ¤nde liege
ein versicherungspflichtiges BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis des Minder-Gesellschafter-
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers, des Beigeladenen zu 1., vor. Die Festlegung, dass die
Ehepartner als familiÃ¤re Minderheitsgesellschafter auftrÃ¤ten, entwickele keine
Rechtswirksamkeit im AuÃ�enverhÃ¤ltnis, da diese jederzeit widerrufbar gewesen
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wÃ¤re. Die familiÃ¤re Verbundenheit und RÃ¼cksichtnahme bei mitarbeitenden
AngehÃ¶rigen in einer Familien-GmbH sei grundsÃ¤tzlich nicht geeignet, die sich
aus dem Gesellschaftsvertrag ergebende Rechtsmacht zu negieren. MaÃ�geblich
fÃ¼r die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung sei, ob die Rechtsmacht eines in
einem Unternehmen TÃ¤tigen soweit reiche, dass er Entscheidungen gegen sich
und notfalls auch seine eigene Abberufung verhindern kÃ¶nne, denn nur dann
wÃ¤re er auch rechtlich tatsÃ¤chlich weisungsfrei. Soweit habe jedoch die
Kompetenz des jeweiligen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers (fÃ¼r sich allein betrachtet) nicht
gereicht. Seit dem 1. Januar 2014 seien beide GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer lediglich mit
jeweils 30 % am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt gewesen. BeschlÃ¼sse
seien mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst worden. Damit
habe jeder GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer (fÃ¼r sich allein betrachtet) nicht die erforderliche
Rechtsmacht besessen, um kraft seines Anteiles am Stammkapital BeschlÃ¼sse
gegen sich zu verhindern. Wie das Bundessozialgericht (BSG) unter Aufgabe seiner
bisherigen â��Kopf-und-Seele-Rechtsprechungâ�� ausgefÃ¼hrt habe, gebe es
insoweit keine â��SchÃ¶nwetter-SelbststÃ¤ndigkeitâ��. Es komme nicht darauf an,
ob Gesellschafter tatsÃ¤chlich von dem ihnen gesellschaftsrechtlich zustehenden
Recht Gebrauch gemacht hÃ¤tten oder nicht. Dies werde damit begrÃ¼ndet, dass
Statusentscheidungen nicht von Ã¤uÃ�eren UmstÃ¤nden abhÃ¤ngen dÃ¼rften,
sondern rechtlich und tatsÃ¤chlich vorhersehbar sein mÃ¼ssten (BSG, Urteil vom
11. November 2015 â�� B 12 KR 13/14 R -). Dies bedeute, dass ein
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer nur dann weisungsfrei tÃ¤tig sei, wenn die erforderliche
Rechtsmacht soweit reiche, dass er kraft seines Anteils am Stammkapital
BeschlÃ¼sse gegen sich verhindern kÃ¶nne. Da (zumindest) in der Zeit vom 1.
Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2015 jeder der beiden GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer
lediglich mit 30 % am Stammkapital des Unternehmens beteiligt gewesen sei, fehle
es insoweit an der entsprechenden Rechtsmacht. UnabhÃ¤ngig davon seien
auÃ�erhalb des Gesellschaftsvertrages zustande gekommene, sich auf die
Stimmverteilung auswirkende Abreden bzw. wirtschaftliche Verflechtungen fÃ¼r die
sozialversicherungsrechtliche Statusbeurteilung ohne Bedeutung. Sie kÃ¶nnten die
sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden RechtsverhÃ¤ltnisse nicht mit
sozialversicherungsrechtlicher Wirkung verschieben (BSG, Urteil vom 14. MÃ¤rz
2018 â�� B 12 KR 13/17 R -). Dass nur der Aufnahme eines Vetorechts des
Minderheitsgesellschafters im Gesellschaftsvertrag rechtliche Bedeutung
beizumessen sei, liege daran, dass die Anforderungen an die Aufhebung
gesellschaftsrechtlicher Regelung ungleich hÃ¶her seien als bei einer einfachen
KÃ¼ndigungsmÃ¶glichkeit aus wichtigem Grund. Nach Â§ 53 Abs. 2 GmbH-Gesetz
mÃ¼sste der Beschluss Ã¼ber eine Ã�nderung des Gesellschaftsvertrages notariell
beurkundet werden und bedÃ¼rfte einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen
Stimmen. Selbst wenn jeder der beiden GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer â�� tatsÃ¤chlich und
nicht rechtlich â�� die Geschicke der Gesellschaft maÃ�geblich habe mit
beeinflussen kÃ¶nnen, habe jeder fÃ¼r sich allein betrachtet im Konfliktfall
gleichwohl den Weisungen der Ã¼brigen Gesellschafter unterlegen. Unter
GesamtwÃ¼rdigung aller UmstÃ¤nde einschlieÃ�lich der SperrminoritÃ¤t habe bei
beiden Minderheitsgesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern ab Ã�nderung der
VerhÃ¤ltnisse seit dem 1. Januar 2014 ein abhÃ¤ngiges BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis
vorgelegen.
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Â 

Die Beigeladenen zu 1. und zu 2. seien somit ab dem 1. Januar 2014 grundsÃ¤tzlich
versicherungspflichtig in allen Zweigen der Sozialversicherung. Aufgrund des Alters
des Beigeladenen zu 1. bestehe Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen
Krankenversicherung (Â§ 6 Nr. 3a FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch â�� Gesetzliche
Krankenversicherung â�� SGB V) und damit auch in der Pflegeversicherung.
Entsprechend Â§ 28 SGB III seien Personen, die das Lebensjahr fÃ¼r den Anspruch
auf Regelaltersrente im Sinne des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (Gesetzliche
Rentenversicherung â�� SGB VI) vollendeten, versicherungsfrei. Unter Anwendung
des Â§ 235 SGB VI sei die Altersgrenze um zwei Monate angehoben worden. Der
Beigeladene zu 1. habe die Regelaltersgrenze am 25. Dezember 2013 erreicht. Er
sei damit versicherungsfrei in der Arbeitslosenversicherung. FÃ¼r BeschÃ¤ftigte,
die wegen der Vollendung des fÃ¼r die Regelaltersrente im Sinne des SGB VI
erforderlichen Lebensjahres versicherungsfrei seien, trÃ¼gen die Arbeitgeber die
HÃ¤lfte des Beitrages, der zu zahlen wÃ¤re, wenn die BeschÃ¤ftigten
versicherungspflichtig wÃ¤ren (Â§ 346 Abs. 3 SGB III). In der Rentenversicherung
seien entsprechend Â§ 5 Abs. 4 Nr. 1 SGB VI Personen versicherungsfrei, die eine
Vollrente wegen Alters bezÃ¶gen. Damit sei der Beigeladene zu 1. versicherungsfrei
in der gesetzlichen Rentenversicherung. FÃ¼r BeschÃ¤ftigte, die als Bezieher einer
Vollrente wegen Alters versicherungsfrei seien, trÃ¼gen die Arbeitgeber die HÃ¤lfte
des Beitrags, der zu zahlen wÃ¤re, wenn die BeschÃ¤ftigten versicherungspflichtig
wÃ¤ren; in der knappschaftlichen Rentenversicherung sei statt der HÃ¤lfte des
Beitrags der auf Arbeitgeber entfallende Beitragsanteil zu zahlen (Â§ 172 SGB VI).
Der Beigeladene zu 1. habe 2014 ein Entgelt erhalten, welches Ã¼ber der
jÃ¤hrlichen Beitragsbemessungsgrenze der vorgenannten Versicherungszweige der
gesetzlichen Sozialversicherung gelegen habe. Zwar habe die jÃ¤hrliche
VergÃ¼tung im Jahr 2015 in HÃ¶he von 46.473,96 â�¬ minimal das vertraglich
vereinbarte Mindestgehalt in HÃ¶he von 48.000,00 â�¬ unterschritten. Dies sei
jedoch fÃ¼r die versicherungsrechtliche Beurteilung unerheblich. UnabhÃ¤ngig
davon habe das BSG wiederholt entschieden, dass im Sozialversicherungsrecht
grundsÃ¤tzlich das sogenannte Entstehungsprinzip (Â§ 22 Abs. 1 Viertes Buch
Sozialgesetzbuch â�� Gemeinsame Vorschriften fÃ¼r die Sozialversicherung â��
SGB IV) gelte. Die Entstehung der BeitragsansprÃ¼che hÃ¤nge nicht davon ab, ob
das geschuldete Arbeitsentgelt tatsÃ¤chlich an den Arbeitnehmer gezahlt worden
sei. Es unterliege auch dann der Beitragspflicht, wenn es dem Arbeitnehmer nicht
ausgezahlt werde.

Â 

Hinsichtlich der Beigeladenen zu 2. sei darauf hinzuweisen, dass auch diese nach
der VerÃ¤nderung der Gesellschaftsanteile eine Minder-Gesellschafter-
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin geblieben sei. Die PrÃ¼fmitteilung der BfA vom 19. Oktober
2000 sei fÃ¼r den PrÃ¼fzeitraum vom 1. Dezember 1995 bis zum 31. Dezember
1999 angesichts der damaligen GesellschaftsverhÃ¤ltnisse insbesondere in Bezug
auf die Beigeladene zu 2. korrekt. Dabei handele es sich nicht um einen
gesonderten Feststellungsbescheid fÃ¼r die Beigeladene zu 2. Ã¼ber das
Nichtvorliegen eines versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses.
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Vielmehr betreffe diese PrÃ¼fmitteilung nur die versicherungsrechtliche
Feststellung fÃ¼r den konkreten PrÃ¼fzeitraum. Zum 1. Januar 2014 sei eine
Ã�nderung in den VerhÃ¤ltnissen eingetreten. Unter WÃ¼rdigung der
GesamtumstÃ¤nde liege bei der Beigeladenen zu 2. wie bei dem Beigeladenen zu 1.
ein versicherungspflichtiges BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis vor. Aus den vorliegenden
Unterlagen sei ersichtlich, dass die Beigeladene zu 2. in den Jahren 2014 und 2015
jeweils eine jÃ¤hrliche VergÃ¼tung erhalten habe, welche Ã¼ber der jÃ¤hrlichen
Beitragsbemessungsgrenze der Renten- und Arbeitslosenversicherung in HÃ¶he von
60.000,00 â�¬ bzw. 62.400,00 â�¬ (jeweils neue BundeslÃ¤nder) gelegen habe.
Aufgrund der EntgelthÃ¶he bestehe Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen
Kranken- und damit auch der Pflegeversicherung.

Â 

Dagegen hat die KlÃ¤gerin am 28. Juni 2019 Klage beim Sozialgericht Dessau-
RoÃ�lau erhoben und zur BegrÃ¼ndung vorgetragen, die Beigeladenen zu 1. und zu
2. hÃ¤tten in ihrer TÃ¤tigkeit keinerlei Weisungen unterlegen. Sie hÃ¤tten selbst die
einzelnen ArbeitsablÃ¤ufe bestimmt, Kunden und AuftrÃ¤ge akquiriert und Ã¼ber
deren Abwicklung hinsichtlich Zeit, Ort sowie Art und Weise entschieden. Sie
hÃ¤tten die Preisgestaltung bestimmt und damit Einfluss auf ihren
VergÃ¼tungsanspruch genommen. Der mit ihnen abgeschlossene
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrervertrag widerspreche hinsichtlich dieser Kriterien denen eines
typischen Arbeits- oder Anstellungsvertrages von Angestellten oder abhÃ¤ngig
beschÃ¤ftigten Arbeitnehmern. Ein festes Gehalt sei gerade nicht vereinbart
worden, da eine Mindestsumme genannt sei. Das Jahresgehalt sollte seiner HÃ¶he
nach vom Umsatz und der aktuellen GeschÃ¤ftslage jÃ¤hrlich abhÃ¤ngen und
erforderlichenfalls halbjÃ¤hrlich neu festgesetzt werden. Dies widerspreche der vom
Gesetzgeber vorgesehenen vertragstypischen Pflicht beim Dienstvertrag
(Arbeitsvertrag) im Sinne des Â§ 611 BGB. Mit dieser Norm habe der Gesetzgeber
den abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigten Arbeitnehmern einen feststehenden und planbaren
Lohn verbindlich zusagen wollen. Die Beigeladenen zu 1. und zu 2. seien des
Weiteren in der Bestimmung und Auswahl ihrer TÃ¤tigkeit als auch in der Einteilung
ihrer Arbeitszeit vÃ¶llig frei gewesen. Im Arbeitsvertrag sei nicht einmal geregelt
worden, welche konkreten Aufgaben durch sie wahrzunehmen gewesen seien. Allein
die Vertretung der Gesellschaft nach auÃ�en sei fÃ¼r die Benennung eines
konkreten Arbeitsfeldes vÃ¶llig unzureichend. Die tatsÃ¤chliche TÃ¤tigkeit
erschÃ¶pfe sich hierin nicht. Die Beigeladenen zu 1. und zu 2. hÃ¤tten sowohl
AuftrÃ¤ge akquiriert als auch ihre Arbeitsleistung im Rahmen der Abwicklung zur
ErfÃ¼llung der AuftrÃ¤ge eingebracht. Weiterhin sei kein fester Urlaubsanspruch
geregelt gewesen. Im Ã�brigen seien die Beigeladenen zu 1. und zu 2. bei der
Einteilung ihrer Arbeitszeit sowohl hinsichtlich des Beginns als auch der Dauer
vÃ¶llig frei gewesen, was einer weisungsgebundenen und abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigung vÃ¶llig wesensfremd sei. Beide hÃ¤tten keiner innerbetrieblichen
Unterordnung oder gar einer Arbeitskontrolle des Auftraggebers unterlagen. Sie
hÃ¤tten ihre Organisations-, Dienst-und ArbeitsplÃ¤ne selbst erstellt. Der
Beigeladene zu 1. habe die KlÃ¤gerin aufgebaut und ihr das GeprÃ¤ge des
tatsÃ¤chlichen TÃ¤tigkeitsfeldes gegeben. Er habe neben seiner Frau, der
Beigeladenen zu 2., auch das wesentliche unternehmerische Risiko getragen. Er
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habe im Zusammenhang mit der GrÃ¼ndung 70 % des Stammkapitals mit einer
Einlage von 100.000,00 DM aufgebracht. Ohne die jeweiligen Branchenkenntnisse
der Beigeladenen zu 1. und 2. und nur mit dem Vorhandensein der Ã¼brigen
Mitarbeiter und Gesellschafter hÃ¤tten die Ã¼bernommenen AuftrÃ¤ge nicht
erfÃ¼llt werden kÃ¶nnen. Sie â�� die KlÃ¤gerin â�� hÃ¤tte nicht fortbestehen
kÃ¶nnen. Die Beigeladenen zu 1. und zu 2. hÃ¤tten in diesem Sinne einen
wesentlichen Einfluss auf die Gesellschaft ausgeÃ¼bt. Sie seien umfassend befugt
gewesen, Personal einzustellen oder zu entlassen, FirmenvermÃ¶gen zu erwerben
oder zu verÃ¤uÃ�ern, selbststÃ¤ndig â�� ohne Einbindung des Anderen â��
Vertragsverhandlungen zu fÃ¼hren und AuftrÃ¤ge egal welchen Volumens
anzunehmen oder abzulehnen.

Â 

Hinzu komme, dass sie in der Vergangenheit Darlehen in HÃ¶he von 150.000,00
â�¬ gewÃ¤hrt und damit ihre â�� der KlÃ¤gerin â�� Existenz gesichert hÃ¤tten. Sie
seien damit ein nicht unerhebliches persÃ¶nliches Risiko eingegangen. Nur bei
einem erfolgreichen Fortbestehen der Gesellschaft und damit der Erbringung der
persÃ¶nlichen Arbeitsleistungen sei eine Amortisierung des eingegangenen Risikos
Ã¼berhaupt zu erwarten gewesen. Auch die umfassende Befreiung von Â§ 181 BGB
und der Umstand, dass die Beigeladenen zu 1. und zu 2. ihr gegenÃ¼ber in voller
HÃ¶he mit ihrem PrivatvermÃ¶gen gehaftet hÃ¤tten, spreche fÃ¼r das
unternehmerische Risiko und gegen die Annahme einer abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigung. Einer so weitreichenden Haftung unterliege ein Arbeitnehmer im
AnstellungsverhÃ¤ltnis regelmÃ¤Ã�ig nicht. Ferner hÃ¤tten die Beigeladenen zu 1.
und zu 2. aufgrund der Klarstellung der Regelung in Â§ 1 der SatzungsÃ¤nderung
und Handelsregisteranmeldung vom 13. November 2013 mit dem ihnen
eingerÃ¤umten Vetorecht wesentlichen Einfluss auf das Stimmverhalten der
Ã¼brigen Gesellschafter nehmen kÃ¶nnen. Dieses Vetorecht habe nicht dem
bloÃ�en gemeinsamen ehelichen Abstimmungsverhalten gedient. Es habe beiden
ermÃ¶glicht, unabhÃ¤ngig voneinander, bei abweichendem Stimmverhalten von
dem ihnen zustehenden Vetorecht Gebrauch zu machen. Dieses Vetorecht sei damit
satzungsrechtlich manifestiert und nicht lediglich schuldrechtlich vereinbart
gewesen. Es sei damit in seinem Bestand nicht vom AnstellungsverhÃ¤ltnis
abhÃ¤ngig und im Ergebnis damit â��kÃ¼ndigungsfestâ�� gewesen. Eine solche
Regelung genÃ¼ge auch nach der Rechtsprechung des BSG als klares Indiz fÃ¼r
die Annahme einer selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit (Urteil vom 11. November 2015 â�� 
B 12 KR 10/14 R -, juris). Im Rahmen der GesamtabwÃ¤gung sei zudem zu
berÃ¼cksichtigen, dass die â��ursprÃ¼nglicheâ�� Stimmenmehrheit â��von 90
%â�� und damit unbestrittene selbststÃ¤ndige Stellung des Beigeladenen zu 1. nur
zugunsten einer (beabsichtigten) GeschÃ¤ftsÃ¼bergabe an die Beigeladene zu 2.,
seine Ehefrau, aufgegeben worden sei. Hierzu sei in der SatzungsÃ¤nderung
festgestellt, dass im Rahmen der altersbedingten Ã�bergabe der
Gesellschafteranteile die Stimmenmehrheit des geschÃ¤ftsfÃ¼hrenden
Gesellschafters gesichert werden solle. Ausweislich des zugrundeliegenden
Ehevertrages sollten mit Erreichen des 65. Lebensjahres in einem Zeitraum von
fÃ¼nf Jahren die gesamten GeschÃ¤ftsanteile des Beigeladenen zu 1. auf die
Beigeladene zu 2. Ã¼bertragen werden. Damit sollte auch kÃ¼nftig die Sicherung
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der alleinigen Stimmenmehrheit erfolgen. Ein solcher Vorgang spreche
typischerweise fÃ¼r eine Lenkung und Einflussnahme auf die GeschÃ¤fte einer
Gesellschaft, da diese Verfahrensweise dem lediglich angestellten und
weisungsgebundenen Minderheitsgesellschafter verwehrt sei. Die vorzunehmende
Gesamtbetrachtung fÃ¼hre damit im Ergebnis dazu, dass die Anhaltspunkte fÃ¼r
die AusÃ¼bung einer selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit der angestellten
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer deutlich Ã¼berwÃ¶gen.

Â 

Soweit die Beklagte darauf verweise, dass die von den Gesellschaftern erfolgte
Klarstellung nicht den Anforderungen des Â§ 53 Abs. 2 GmbH-Gesetz entspreche,
sei darauf hinzuweisen, dass es zwar an der notariellen Beurkundung fehle.
Allerdings kenne das Gesellschaftsrecht bei der GmbH eine sogenannte
Satzungsdurchbrechung. Hierunter verstehe die herrschende Meinung einen
Beschluss der Gesellschafter, der den Anforderungen der Â§Â§ 53, 54 GmbH-Gesetz
nicht genÃ¼ge und die Vorgaben der Satzung missachte. Nach dieser Auffassung
gehe es bei einem satzungsdurchbrechenden Beschluss um die Grenze, bei der eine
einmalige bzw. punktuelle Durchbrechung der Satzung ohne Wirkung Ã¼ber die
Einzelfallentscheidung hinaus jedenfalls nicht nichtig, gegebenenfalls aber
anfechtbar sei. Nach dieser Auffassung sollten die sogenannten punktuellen
satzungsdurchbrechenden BeschlÃ¼sse jedenfalls keine Registereintragung
bedÃ¼rfen, um GÃ¼ltigkeit zu erlangen. Denn es seien ausschlieÃ�lich die Belange
der gegenwÃ¤rtigen Gesellschafter betroffen, die Ã¼ber das Instrument der
Anfechtungsklage hinreichend geschÃ¼tzt seien. So liege die Sache bei dieser
Klarstellung. Hier handele es sich um einen punktuellen satzungsdurchbrechenden
Beschluss, bestÃ¤tigt von allen Gesellschaftern durch Unterschrift. Die
Gesellschafter hÃ¤tten die MÃ¶glichkeit, unter Verzicht auf Formvorschriften und
Ladungsfristen auch eine Gesellschafterversammlung zumindest stillschweigend
abzuhalten und in dieser Gesellschafterversammlung BeschlÃ¼sse zu treffen. Die
Klarstellung habe die QualitÃ¤t eines Gesellschafterbeschlusses. Alle Gesellschafter
seien anwesend gewesen und hÃ¤tten die Klarstellung mit dem Vetorecht auch
fÃ¼r die geschÃ¤ftsfÃ¼hrenden Gesellschafter beschlossen. Bei der Klarstellung
handele es sich um eine einmalige bzw. punktuelle Durchbrechung der Satzung, die
einen Einzelfall regele. Die Klarstellung regele die Ã�bergangsphase im Rahmen der
altersbedingten Ã�bergabe der Gesellschafteranteile an die Beigeladene zu 2.;
diese einmalige bzw. punktuelle Durchbrechung der Satzung sei gerade nicht
nichtig. Sie â�� die KlÃ¤gerin â�� verweise auf Entscheidungen des BSG vom 14.
MÃ¤rz 2018 (B 12 KR 30/17 R, B 12 R 5/16 R). Mit dieser Klarstellung hÃ¤tten die
Beigeladenen zu 1. und zu 2. mit ihrer SperrminoritÃ¤t ihnen nicht genehme
BeschlÃ¼sse der Gesellschafter verhindern kÃ¶nnen. Die Klarstellung sei von
keinem der Gesellschafter angefochten worden. Die Gesellschafter hÃ¤tten diese
Klarstellung auch bei BeschlÃ¼ssen zur Gesellschafterversammlung â��gelebtâ��
und somit akzeptiert. 

Â 

Mit Urteil vom 23. MÃ¤rz 2021 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen und zur
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BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt, die Beklagte habe zu Recht die Versicherungspflicht
dem Grunde nach der Beigeladenen zu 1. und zu 2. fÃ¼r die Zeit von Januar 2014
bis Dezember 2015 festgestellt. Mit Urteil vom 11. November 2015 habe das BSG
festgestellt, dass ein dem Minderheitsgesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einer
GmbH in einem Anstellungsvertrag mit der GmbH auÃ�erhalb des
Gesellschaftsvertrags eingerÃ¤umtes Vetorecht gegen mehrheitlich gefasste
BeschlÃ¼sse der Gesellschafterversammlung nicht die Annahme seines
sozialversicherungsrechtlichen Status als SelbstÃ¤ndiger rechtfertige (B 12 KR
10/14 R, juris). Mit einer weiteren Entscheidung vom selben Tag (B 12 KR 13/14 R)
habe sich das BSG zur Bedeutung eines schuldrechtlichen, auf einheitliche
Stimmabgabe gerichteten Stimmbindungsvertrags zwischen Gesellschaftern fÃ¼r
die Abgrenzung von SelbstÃ¤ndigkeit und BeschÃ¤ftigung geÃ¤uÃ�ert. Die in
diesen Entscheidungen angesprochenen GrundsÃ¤tze habe das BSG in seiner
Entscheidung vom 14. MÃ¤rz 2018 (B 12 KR 13/17 R) nochmals aufgegriffen und
vertieft. Das BSG habe zusammenfassend festgestellt, dass die sich aus dem
Gesellschaftsvertrag ergebenden RechtsmachtverhÃ¤ltnisse entscheidend fÃ¼r die
sozialversicherungsrechtliche Beurteilung seien, weil nur diese durch ihre
AuÃ�enwirkung fÃ¼r Dritte erkennbar seien und damit dem Grundsatz der
Vorhersehbarkeit sozialversicherungs- und beitragsrechtlicher TatbestÃ¤nde
dienten. Es sei davon auszugehen, dass die von den Beigeladenen zu 1. und zu 2.
abgegebenen ErklÃ¤rungen, eine Abstimmung zwischen ihnen sei
selbstverstÃ¤ndlich gewesen, was im Kontext der ErklÃ¤rung als einheitliche
Stimmabgabe gewertet werden mÃ¼sse, auch gelebt worden sei. Die am 1. Januar
2014 erfolgte Klarstellung der Regelung in Â§ 1 der SatzungsÃ¤nderung und
Handelsregisteranmeldung vom 13. November 2013 reiche aber nicht, um den von
der Rechtsprechung aufgestellten GrundsÃ¤tzen zu genÃ¼gen. In der Klarstellung,
die von allen vier Gesellschaftern unterzeichnet sei, werde festgestellt, dass in der
fÃ¼nfjÃ¤hrigen Ã�bergangsphase der KlÃ¤gerin (vom Mehrheitsgesellschafter, dem
Beigeladenen zu 1., auf seine Ehefrau, die Beigeladene zu 2.) die beiden familiÃ¤ren
Mehrheitsgesellschafter mit Mehrheit in der Gesellschafterversammlung
abstimmten. Trete abweichendes Stimmverhalten auf, so stehe jedem der
Beigeladenen zu 1. und zu 2. ein Vetorecht zu. Anders als die SatzungsÃ¤nderung
vom 13. November 2013, wonach GesellschafterbeschlÃ¼sse mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen hÃ¤tten gefasst werden kÃ¶nnen, sei diese
Klarstellung weder notariell beglaubigt noch zum Handelsregister angemeldet
worden. Hierin sei keine einmalige oder punktuelle Satzungsdurchbrechung zu
sehen. Ebenso wie das BSG stelle der Bundesgerichtshof (BGH) in seiner
Entscheidung vom 7. Juni 1993 (II ZR 81/92) auf die AuÃ�enwirkung fÃ¼r Dritte ab,
die durch den Registereintrag hergestellt werde und Verbindlichkeit erlange. Dies
sei bei der Klarstellung vom 1. Januar 2014 gerade nicht gegeben. Des Weiteren sei
das Vetorecht, das fÃ¼r die fÃ¼nfjÃ¤hrige Ã�bergangsphase habe gelten sollen,
weder punktuell noch einmalig gewesen.

Â 

Gegen das ihr am 29. Juni 2021 zugestellte Urteil hat die KlÃ¤gerin am 28. Juli 2021
Berufung beim Landessozialgericht Sachsen-Anhalt eingelegt und zur BegrÃ¼ndung
ergÃ¤nzend und vertiefend vorgetragen, in seiner Entscheidung habe sich das
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Sozialgericht ausschlieÃ�lich auf die Frage der Wirksamkeit des vereinbarten
Stimmverhaltens der Mehrheitsgesellschafter konzentriert und die weiteren von ihr
â�� der KlÃ¤gerin â�� vorgetragenen Fakten, die fÃ¼r eine selbststÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit der Beigeladenen zu 1. und zu 2. sprÃ¤chen, ignoriert. Es mÃ¼sse
jedoch eine AbwÃ¤gung sÃ¤mtlicher UmstÃ¤nde des Einzelfalls vorgenommen
werden. DarÃ¼ber hinaus sei auch die sogenannte â��Kopf-und-Seele-
Rechtsprechungâ�� des BSG weiterhin zu berÃ¼cksichtigen. Wenngleich das BSG
zwischenzeitlich davon ausgehe, dass es eine â��gefestigteâ�� Rechtsprechung
diesbezÃ¼glich nicht gegeben habe, seien die insoweit ergangenen GrundsÃ¤tze
nicht gÃ¤nzlich auÃ�er Acht zu lassen. Nicht unberÃ¼cksichtigt zu lassen seien die
Firmenhistorie und das Ziel der geschÃ¤ftsfÃ¼hrenden Eheleute â�� der
Beigeladenen zu 1. und zu 2. -, die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der GmbH langfristig in
Familienhand zu halten. Es sei auch zu berÃ¼cksichtigen, dass sie â�� die
KlÃ¤gerin â�� bis zur Umverteilung der Gesellschafteranteile im November 2013 in
alleiniger Hand des Beigeladenen zu 1. gelegen habe. Dieser habe sowohl das
fachliche Wissen/â��Know-howâ�� als auch die Stimmenmehrheit besessen. Damit
auch langfristig das â��Familienunternehmenâ�� gesichert werden kÃ¶nne, sei ein
Wechsel zur alleinigen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung durch die Beigeladene zu 2.
beabsichtigt gewesen. Ã�bergangsweise und aus steuerlichen GrÃ¼nden sei daher
fÃ¼r eine von vornherein begrenzte Zeit von fÃ¼nf Jahren eine zwischen den
Eheleuten gleich hohe, in der Zusammenschau aber deutliche Stimmenmehrheit der
Familie R.Â  â�� der Beigeladenen zu 1. und zu 2. â�� bestimmt worden.
TatsÃ¤chlich wÃ¼rden seit jeher die wesentlichen Entscheidungen innerhalb der
GmbH weiterhin familienintern getroffen. Die Beigeladenen zu 1. und zu 2. hÃ¤tten
faktisch wie Alleininhaber die GeschÃ¤fte der Gesellschaft nach eigenem
GutdÃ¼nken gefÃ¼hrt, ohne dass die verbliebenen Gesellschafter sie daran
gehindert hÃ¤tten. In der gebotenen Gesamtbetrachtung aller UmstÃ¤nde sei,
selbst wenn man der Ansicht des BSG folge, dass es eine gefestigte â��Kopf-und-
Seele-Rechtsprechungâ�� nicht gegeben habe, zu berÃ¼cksichtigen, dass das BSG
erst im Jahre 2012 seine mit dieser Rechtsprechung verbundene Sichtweise
geÃ¤ndert habe. Bis zur VerÃ¶ffentlichung und Verinnerlichung der
EntscheidungsgrÃ¼nde hÃ¤tten beratende Professionen, Steuerberater und Notare
die GrundsÃ¤tze der â��Kopf-und-Seele-Rechtsprechungâ�� ihren
EntscheidungsvorschlÃ¤gen zugrunde gelegt. Immerhin hÃ¤tten insbesondere die
fÃ¼r das Recht der Arbeitslosen- und Unfallversicherung zustÃ¤ndigen Senate des
BSG sich fÃ¼r das jeweilige Leistungsrecht in der Vergangenheit ebenfalls auf die
sogenannte â��Kopf-und-Seele-Rechtsprechungâ�� gestÃ¼tzt. Die Beklagte
(gemeint wohl die damalige BfA) selbst habe im Rahmen einer bereits 2002
(gemeint wohl: 2000) durchgefÃ¼hrten StatusprÃ¼fung durch F. festgestellt, dass
die Beigeladene zu 2. aufgrund AusÃ¼bung einer selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit von
der Sozialversicherungspflicht befreit sei, obwohl ihre GeschÃ¤ftsanteile damals nur
10 % betragen hÃ¤tten. Zudem kÃ¶nnten die Ã¼brigen Gesellschafter bestÃ¤tigen,
dass beide GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer die die Gesellschaft betreffenden Entscheidungen
als familiÃ¤re Mehrheitsgesellschafter getroffen hÃ¤tten und bei abweichendem
Stimmverhalten ein Vetorecht anerkannt worden sei, gegen welches sich die
Ã¼brigen Gesellschafter zu keinem Zeitpunkt gestellt hÃ¤tten. SelbstverstÃ¤ndlich
habe sie â�� die KlÃ¤gerin â�� aus der PrÃ¼fmitteilung der (ehemaligen) BfA vom
19. Oktober 2000 ableiten dÃ¼rfen, dass sich an der versicherungsrechtlichen
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Einstufung der Beigeladenen zu 2. auch kÃ¼nftig nichts Ã¤ndern werde. Im Kontext
der geplanten Ã�bertragung der GesamtgeschÃ¤ftsfÃ¼hrung des
Familienunternehmens sei weiterhin zu berÃ¼cksichtigen, dass mit Notarvertrag
vom 26. Juni 2017 die verbleibenden Gesellschafteranteile von dem Beigeladenen
zu 1. mit Wirkung zum 1. Juli 2017 auf die Beigeladene zu 2. Ã¼bertragen worden
seien. Sie halte damit 60 % der Gesellschafteranteile. Damit werde deutlich, dass
die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung des Familienunternehmens sukzessive bereits vor dem
hier streitgegenstÃ¤ndlichen Folgebescheid Ã¼bergeben worden sei.

Â 

Die Beklagte hat mit Bescheid vom 12. Januar 2023 die Zuordnung der
Nachforderung fÃ¼r den Beigeladenen zu 1. korrigiert; dies beruhte darauf, dass
die Beigeladene zu 4. der Beklagten mitgeteilt hatte, dass der Beigeladene zu 1.
bereits seit dem 1. Januar 1991 Mitglied bei ihr gewesen sei. Im angefochtenen
Bescheid vom 14. Dezember 2018 seien die Nachforderungen jedoch der
Beigeladenen zu 3. zugeordnet worden. Die HÃ¶he des
Gesamtnachforderungsbetrages ist unverÃ¤ndert geblieben. 

Â 

Die KlÃ¤gerin beantragt, 

Â 

das Urteil des Sozialgerichts Dessau-RoÃ�lau vom 23. MÃ¤rz 2021 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 23. Dezember 2016 in der Gestalt des Bescheides vom
14. Dezember 2018, des Widerspruchsbescheides vom 29. Mai 2019 und des
Bescheides vom 12. Januar 2023 aufzuheben.

Â 

Die Beklagte beantragt, 

Â 

die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Dessau-RoÃ�lau vom
23. MÃ¤rz 2021 zurÃ¼ckzuweisen. 

Â 

Sie hÃ¤lt die angegriffene Entscheidung fÃ¼r zutreffend und hat nochmals darauf
hingewiesen, dass die Gesellschaftsanteile im streitigen Zeitraum maÃ�gebend und
die Verteilung vorher und nachher unmaÃ�geblich seien. 

Â 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund und die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit haben
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auf gerichtliche Anfrage mitgeteilt, dass sie nicht beigeladen werden mÃ¶chten
(SchriftsÃ¤tze vom 8. August und 1. September 2022). Mit Beschluss vom 1.
September 2022 hat der Senat die Beiladungen zu 1. bis 3. und mit Beschluss vom
13. MÃ¤rz 2023 die Beiladung zu 4. bewirkt. Die Beigeladenen haben keine eigenen
AntrÃ¤ge gestellt. 

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten (zwei BÃ¤nde) sowie
auf die Verwaltungsakte der Beklagten verwiesen. Diese Akten haben bei der
mÃ¼ndlichen Verhandlung und der anschlieÃ�enden Beratung des Senats
vorgelegen. 

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Â 

Der Senat konnte Ã¼ber die Berufung verhandeln und entscheiden, obwohl nicht
alle Beigeladenen erschienen bzw. vertreten gewesen sind. Denn hierauf sind sie
mit der ihnen jeweils ordnungsgemÃ¤Ã� zugestellten Ladung hingewiesen worden
(Â§ 126 Sozialgerichtsgesetz [SGG]).

Â 

Die zulÃ¤ssige Berufung der KlÃ¤gerin ist unbegrÃ¼ndet. Zu Recht hat das
Sozialgericht die Klage abgewiesen. Der angefochtene Bescheid vom 23. Dezember
2016 in der Gestalt des Bescheides vom 14. Dezember 2018, des
Widerspruchsbescheides vom 29. Mai 2019 und des Bescheides vom 12. Januar
2023 (Letzterer ist gemÃ¤Ã� Â§Â§ 153 Abs. 1, 96 Abs. 1 SGG Gegenstand des
Berufungsverfahrens geworden) ist rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die KlÃ¤gerin nicht in
ihren Rechten (Â§Â§ 153 Abs. 1, 54 Abs. 2 SGG).

Â 

Die Beklagte ist zutreffend von einer abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigung der
Beigeladenen zu 1. und zu 2. in ihrer Funktion als Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer
der KlÃ¤gerin in der streitbefangenen Zeit vom 1. Januar 2014 bis zum 31.
Dezember 2015 ausgegangen.

Â 

Aus dem Schreiben der damaligen BfA vom 19. Oktober 2000, wonach die
BetriebsprÃ¼fung bei der KlÃ¤gerin Ã¼ber den PrÃ¼fzeitraum vom 1. Dezember
1995 bis zum 31. Dezember 1999 keine Feststellungen ergeben habe und
ausdrÃ¼cklich festgestellt werde, dass die Ã�berprÃ¼fung der bestehenden
versicherungsrechtlichen Einstufungen der Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und
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hier insbesondere der Beigeladenen zu 2. kein abhÃ¤ngiges
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis erbracht habe, kann die KlÃ¤gerin fÃ¼r die Beurteilung
der RechtmÃ¤Ã�igkeit der angefochtenen Bescheide keine Rechte herleiten. Zwar
weist dieses Schreiben einen Regelungscharakter im Sinne des Â§ 31 des Zehnten
Buches Sozialgesetzbuch (Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz â��
SGB X) auf. Denn es wird dort nicht nur mitgeteilt, dass sich im Ergebnis der
BetriebsprÃ¼fung keine Beanstandungen ergeben haben (vgl. zur Reichweite
derartiger Feststellungen BSG, Urteil vom 19. September 2019 â�� B 12 R 25/18 R -,
juris, RdNr. 29 f.). Vielmehr wird ausdrÃ¼cklich mitgeteilt, dass beide damaligen
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer, die Beigeladenen zu 1. und zu 2., nicht in einem abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis standen. Dies ist im Hinblick auf den aktenkundigen
Feststellungsantrag vom 5. Oktober 2000 erfolgt. Das BSG hat in inzwischen
gefestigter Rechtsprechung zu einer Statusfeststellung auf der Grundlage von Â§ 7a
Abs. 1 Satz 1 SGB IV (insoweit noch in der bis zum 31. MÃ¤rz 2022 geltenden
Fassung) ausfÃ¼hrlich und fÃ¼r den Senat Ã¼berzeugend hierzu die Abgrenzung
vorgenommen, dass die auf Anfrage festgestellte Sozialversicherungspflicht oder
Sozialversicherungsfreiheit als Dauerverwaltungsakt eine Bindungswirkung fÃ¼r die
VersicherungstrÃ¤ger bewirkt (vgl. BSG, Urteil vom 29. MÃ¤rz 2022 â�� B 12 KR
1/20 -, juris, RdNr. 14 ff.). Es kann offenbleiben, ob diese Rechtsprechung
vollstÃ¤ndig auf die ergÃ¤nzende Mitteilung der BfA vom 19. Oktober 2000 zu einer
BetriebsprÃ¼fung aus jenem Jahr Ã¼bertragbar ist. Im konkreten Einzelfall geht der
Senat zwar von einer Bindungswirkung fÃ¼r die SozialversicherungstrÃ¤ger aus,
hÃ¤lt diese aber fÃ¼r deutlich schwÃ¤cher ausgeprÃ¤gt, insbesondere in Bezug auf
zukÃ¼nftige Ã�nderungen in der Gesellschaft. Dies gilt im vorliegenden Fall umso
mehr, als die Feststellung der BfA nur auf der Grundlage der inzwischen
Ã¼berholten Kopf-und-Seele-Rechtsprechung fÃ¼r den Beigeladenen zu 1.
nachvollziehbar, fÃ¼r die Beigeladene zu 2., die damals noch nicht mit dem
Beigeladenen zu 2. verheiratet war, bereits seinerzeit unrichtig erscheint. Der Senat
folgt der Rechtsprechung des BSG, dass aus dem Dauerverwaltungsaktcharakter
der Statusfeststellung abzuleiten ist, dass bloÃ�e Ã�nderungen in der Gesamtzahl
der Stimmanteile (z.B. durch eine KapitalerhÃ¶hung) die
RentenversicherungstrÃ¤ger nicht davon entbinden, fÃ¼r eine abweichende
Beurteilung des Sozialversicherungsstatus die Regelungen in den Â§Â§ 44 ff. SGB X
zu beachten (vgl. BSG, Urteil vom 29. MÃ¤rz 2022, a.a.O., RdNr. 15 ff.). Eine
Erledigung â��auf andere Weiseâ�� im Sinne des Â§ 39 Abs. 2 SGB X tritt im Falle
solcher Ã�nderungen nicht ein (vgl. hierzu BSG, Urteil vom 29. MÃ¤rz 2022, a.a.O.,
RdNr. 18). Der Senat schlieÃ�t sich dieser Rechtsprechung an. Der vom Senat hier
zu beurteilende Sachverhalt stellt sich insoweit aber anders dar. Der Senat verneint
hier unter BerÃ¼cksichtigung aller Besonderheiten des Einzelfalls eine
Bindungswirkung des Schreibens vom 19. Oktober 2000 zumindest fÃ¼r den
Zeitraum ab dem 1. Januar 2014. Denn es waren folgende maÃ�geblichen
Ã�nderungen eingetreten, die nicht mehr den Zustand im Jahr 2000 abbildeten:
Neben der (eigentlich im Sinne der Kopf-und-Seele-Rechtsprechung fÃ¼r die
KlÃ¤gerin gÃ¼nstigeren) zwischenzeitlichen EheschlieÃ�ung der Beigeladenen zu 1.
und zu 2. am 26. Mai 2002 waren von vier Gesellschaftern zwei ausgetauscht
worden. Die Gesellschaftsanteile waren â�� bei gleichbleibender Gesamtanzahl der
Anteile â�� in erheblichem Umfang neu verteilt worden. Das Quorum, mit dem
BeschlÃ¼sse der Gesellschafter gefasst werden mussten, betrug nur noch 50
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Prozent anstelle der vorausgehend vereinbarten 75 Prozent der Stimmanteile.
Zumindest unter BerÃ¼cksichtigung der ab dem 1. Januar 2014 sowohl fÃ¼r den
Beigeladenen zu 1. als auch die Beigeladene zu 2. neu abgeschlossenen
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrervertrÃ¤ge bestand keine hinreichende Verbindung mehr zu der
Feststellung im Jahr 2000. Die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrervertrÃ¤ge wurden nach Angaben
der Beigeladenen zu 2. im Termin beim Senat im Hinblick auf die neue
Gesellschaftsstruktur ab dem 1. Januar 2014 neu gefasst und sahen nun eine
Anpassung des regelmÃ¤Ã�igen Fixums sowie eine VergÃ¼tung durch Tantiemen
vor. Nach alledem kann das Ergebnis der PrÃ¼fung durch die damalige BfA zu
keinem Bestandsschutz fÃ¼hren. Aufgrund der grundlegenden Neustrukturierung
der Gesellschaft konnte die KlÃ¤gerin auch nicht mehr davon ausgehen, dass die
Beurteilung der BfA vom 19. Oktober 2000 weiterhin maÃ�gebend war. Vielmehr
hÃ¤tte ab dem 1. Januar 2014 Anlass fÃ¼r eine Statusfeststellung auf der
Grundlage der wesentlich geÃ¤nderten VerhÃ¤ltnisse bestanden. 

Â 

Die Beigeladenen zu 1. und zu 2. waren in ihrer Funktion als Gesellschafter-
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KlÃ¤gerin in der streitbefangenen Zeit vom 1. Januar 2014
bis zum 31. Dezember 2015 abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt. Die KlÃ¤gerin ist deshalb
verpflichtet, fÃ¼r den Beigeladenen zu 1. ArbeitgeberbeitrÃ¤ge zur gesetzlichen
Rentenversicherung und zur ArbeitsfÃ¶rderung zu entrichten (Â§ 172 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 SGB VI, Â§ 346 Abs. 3 SGB III). Bei der Beigeladenen zu 2. sind keine
Besonderheiten wegen eines Altersrentenbezuges zu beachten. Die KlÃ¤gerin hat
als Arbeitgeberin daher sowohl den Arbeitnehmer- als auch den
Arbeitgeberbeitragsanteil abzufÃ¼hren.Â  

Â 

Die Sozialversicherung umfasst gemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 1 SGB IV Personen, die kraft
Gesetzes oder Satzung (Versicherungspflicht) oder aufgrund freiwilligen Beitritts
oder freiwilliger Fortsetzung der Versicherung (Versicherungsberechtigung)
versichert sind. In allen Zweigen der Sozialversicherung sind nach MaÃ�gabe der
besonderen Vorschriften fÃ¼r die einzelnen Versicherungszweige nach Â§ 2 Abs. 2
Nr. 1 SGB IV Personen versichert, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer
Berufsausbildung beschÃ¤ftigt sind. BeurteilungsmaÃ�stab fÃ¼r das Vorliegen einer
abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigung ist Â§ 7 Abs. 1 Satz 1 SGB IV. Danach ist
BeschÃ¤ftigung die nichtselbststÃ¤ndige Arbeit, insbesondere in einem
ArbeitsverhÃ¤ltnis. Nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des BSG setzt eine
BeschÃ¤ftigung voraus, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber persÃ¶nlich
abhÃ¤ngig ist. Bei einer BeschÃ¤ftigung in einem fremden Betrieb ist dies der Fall,
wenn der BeschÃ¤ftigte in den Betrieb eingegliedert ist und dabei einem Zeit,
Dauer, Ort und Art der AusfÃ¼hrung umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers
unterliegt. Diese Weisungsgebundenheit kann â�� vornehmlich bei Diensten
hÃ¶herer Art â�� eingeschrÃ¤nkt und zur â��funktionsgerecht dienenden Teilhabe
am Arbeitsprozessâ�� verfeinert sein. DemgegenÃ¼ber ist eine selbststÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit vornehmlich durch das eigene Unternehmerrisiko, das Vorhandensein
einer eigenen BetriebsstÃ¤tte, die VerfÃ¼gungsmÃ¶glichkeit Ã¼ber die eigene
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Arbeitskraft und die im Wesentlichen frei gestaltete TÃ¤tigkeit und Arbeitszeit
gekennzeichnet. Ob jemand beschÃ¤ftigt oder selbststÃ¤ndig tÃ¤tig ist, richtet sich
ausgehend von den genannten UmstÃ¤nden nach dem Gesamtbild der
Arbeitsleistung und hÃ¤ngt davon ab, welche Merkmale Ã¼berwiegen. Zur
Abgrenzung von BeschÃ¤ftigung und SelbststÃ¤ndigkeit ist regelmÃ¤Ã�ig vom
Inhalt der zwischen den Beteiligten getroffenen Vereinbarungen auszugehen.
Liegen schriftliche Vereinbarungen vor, so ist neben deren Vereinbarkeit mit
zwingendem Recht auch zu prÃ¼fen, ob mÃ¼ndliche oder konkludente
Ã�nderungen erfolgt sind. Diese sind ebenfalls nur maÃ�gebend, soweit sie
rechtlich zulÃ¤ssig sind. SchlieÃ�lich ist auch die Ernsthaftigkeit der dokumentierten
Vereinbarungen zu prÃ¼fen und auszuschlieÃ�en, dass es sich hierbei um einen
bloÃ�en â��Etikettenschwindelâ�� handelt. Auf der Grundlage des festgestellten
(wahren) Inhalts der Vereinbarungen ist eine wertende Zuordnung des
RechtsverhÃ¤ltnisses zum Typus der BeschÃ¤ftigung oder selbststÃ¤ndigen
TÃ¤tigkeit vorzunehmen und in einem weiteren Schritt zu prÃ¼fen, ob besondere
UmstÃ¤nde vorliegen, die eine hiervon abweichende Beurteilung notwendig
machen (BSG, Urteil vom 18. November 2015 â�� B 12 KR 16/13 R -, juris, RdNr. 16
f., m.w.N.).

Â 

Ausgehend von diesen PrÃ¤missen enthalten die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-VertrÃ¤ge der
Beigeladenen zu 1. und 2. Regelungen, die fÃ¼r ein abhÃ¤ngiges
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis sprechen, insbesondere einen Anspruch auf ein festes
Mindestjahresgehaltes von 48.000,00 â�¬ (Â§ 3 Nr. 1 der VertrÃ¤ge), das in 12
monatlichen TeilbetrÃ¤gen ausgezahlt wird. AuÃ�erdem hÃ¤tte die KlÃ¤gerin die
rechtliche MÃ¶glichkeit der KÃ¼ndigung eines GeschÃ¤ftsfÃ¼hrervertrages aus
wichtigem Grund gehabt (Â§ 2 Nr. 2 der VertrÃ¤ge). Bei ArbeitsunfÃ¤higkeit
jeglicher Art erfolgte eine Fortzahlung der monatlichen VergÃ¼tung bis maximal
sechs Wochen (Â§ 5 Nr. 3 der VertrÃ¤ge), was ebenfalls arbeitnehmertypisch ist.
Das gleiche gilt fÃ¼r Â§ 4 Nr. 1 der VertrÃ¤ge, wonach die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer
einen Anspruch auf Jahresurlaub hatten, der mindestens 27 Tage betragen sollte.
Die rechtliche Einordnung als abhÃ¤ngiges BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis wird auch
nicht dadurch in Frage gestellt, dass die Beigeladenen zu 1. und zu 2. die KlÃ¤gerin
selbststÃ¤ndig und allein fÃ¼hren konnten. Diese gelockerte Weisungsdichte ist bei
Personen, die Dienste hÃ¶herer Art verrichten, Ã¼blich. 

Â 

Die Beigeladenen zu 1. und zu 2. verfÃ¼gten als Minderheitsgesellschafter in der
Gesellschafterversammlung nicht Ã¼ber eine vergleichbare Stellung, wie sie ein mit
einer im Gesellschaftsvertrag begrÃ¼ndeten SperrminoritÃ¤t ausgestatteter
Minderheitsgesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer innehat. Ist ein GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer
â�� wie hier die Beigeladenen zu 1. und zu 2. â�� zugleich (mittelbar) als
Gesellschafter am Kapital der Gesellschaft beteiligt, sind der Umfang der
Kapitalbeteiligung und das AusmaÃ� des sich daraus fÃ¼r ihn ergebenden
Einflusses auf die Gesellschaft ein wesentliches Merkmal bei der Abgrenzung von
abhÃ¤ngiger BeschÃ¤ftigung und selbststÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit. Hinzu kommen die

                            18 / 21

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2012%20KR%2016/13%20R


 

Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung. Entscheidend fÃ¼r die
sozialversicherungsrechtliche Statusbeurteilung ist dabei, ob die rechtliche
MÃ¶glichkeit besteht, als beherrschender oder zumindest mit einer SperrminoritÃ¤t
ausgestatteter Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer nicht genehme Weisungen
jederzeit abzuwenden (vgl. hierzu BSG, Urteil vom 11. November 2015 â�� B 12 KR
10/14 R -, juris, RdNr. 24 m.w.N., Urteil vom 23. Februar 2021 â�� B 12 R 18/18 R -,
juris, RdNr. 15 m.w.N.). Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer sind aufgrund ihrer
Kapitalbeteiligung nur dann selbststÃ¤ndig tÃ¤tig, wenn sie mindestens 50 % der
Anteile am Stammkapital halten oder ihnen bei geringerer Kapitalbeteiligung nach
dem Gesellschaftsvertrag eine â��echteâ�� bzw. â��qualifizierteâ��
SperrminoritÃ¤t eingerÃ¤umt ist (BSG, Urteil vom 29. MÃ¤rz 2022 â�� B 12 R 2/20 R
-, juris, RdNr. 32 m.w.N.). Eine â��echteâ�� bzw. â��qualifizierteâ��
SperrminoritÃ¤t setzt voraus, dass sie nicht auf bestimmte Angelegenheiten der
Gesellschaft begrenzt ist, sondern uneingeschrÃ¤nkt die gesamte
UnternehmenstÃ¤tigkeit umfasst (BSG, Urteil vom 1. Februar 2022 â�� B 12 KR
37/19 R -, juris, RdNr. 13). AuÃ�erhalb des Gesellschaftsvertrags (Satzung) zustande
gekommene, das Stimmverhalten regelnde Vereinbarungen (Abreden) sind bei der
Bewertung der RechtsmachtverhÃ¤ltnisse nicht zu berÃ¼cksichtigen (BSG, Urteil
vom 14. MÃ¤rz 2018 â�� B 12 KR 13/17 R -, juris, LeitsÃ¤tze 2. bis 4.). 

Â 

Die Beigeladenen zu 1. und zu 2. verfÃ¼gten im umstrittenen Zeitraum als
Gesellschafter der KlÃ¤gerin nur Ã¼ber einen Anteil von je 30 % am Stammkapital
und damit nicht Ã¼ber die Stimmenmehrheit in der Gesellschafterversammlung.
GesellschafterbeschlÃ¼sse wurden bei der KlÃ¤gerin im umstrittenen Zeitraum
ausweislich der â��Klarstellung der Regelung in Â§ 1 der SatzungsÃ¤nderung und
Handelsregisteranmeldung vom 13.11.2013 (Notar B. mit Amtssitz in D., Nr. ***1
der Urkundenrolle fÃ¼r 2013)â�� grundsÃ¤tzlich mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, soweit das Gesetz und der Gesellschaftsvertrag
nichts Anderes bestimmen. Der Gesellschaftsvertrag sah keine Regelung vor, die
den Beigeladenen zu 1. und zu 2. als Minderheitsgesellschafter im umstrittenen
Zeitraum eine SperrminoritÃ¤t vermittelt hÃ¤tte. Das den Beigeladenen zu 1. und
zu 2. nach Angaben der KlÃ¤gerin eingerÃ¤umte und von allen Gesellschaftern
akzeptierte Vetorecht fÃ¼hrt nicht zu einem anderen Ergebnis. Denn dieses ist
jedenfalls nicht im Gesellschaftsvertrag selbst geregelt. Eine Ã�nderung des
Gesellschaftsvertrages hÃ¤tte notariell beurkundet (Â§ 53 Abs. 3 GmbH-Gesetz) und
zur Eintragung in das Handelsregister (Â§ 54 Abs. 1 GmbH-Gesetz) angemeldet
werden mÃ¼ssen, was hier nicht geschehen ist. Eine AbÃ¤nderung des
Gesellschaftsvertrages hat keine rechtliche Wirkung, bevor sie in das
Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft eingetragen ist (Â§ 54 Abs. 3 GmbH-
Gesetz). Die Rechtsprechung des BGH zu punktuellen satzungsdurchbrechenden
BeschlÃ¼ssen bewirkt hier ebenfalls kein anderes Ergebnis. Zu Recht hat das
Sozialgericht darauf hingewiesen, dass es angesichts der avisierten Zeitdauer der
Ã�bergangsphase von fÃ¼nf Jahren nicht um eine punktuelle Regelung gegangen
ist. Aber selbst wenn ein punktueller satzungsdurchbrechender Beschluss
vorgelegen hÃ¤tte, kÃ¶nnte dieser nicht die sozialversicherungsrechtliche
Beurteilung von Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern maÃ�geblich beeinflussen,
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denn ein solcher betrifft als Binnenrecht die inneren, zivilrechtlichen
Angelegenheiten der Gesellschaft. Es ist rechtlich auch unbeachtlich, dass es
zwischen den Gesellschaftern nie zu erheblichen Differenzen gekommen ist. Eine
gegenseitige RÃ¼cksichtnahme mag solange eine gewisse Bedeutung haben, wie
das Einvernehmen der Beteiligten gewahrt bleibt. Im Falle eines ZerwÃ¼rfnisses
wÃ¤re jedoch allein die den einzelnen Gesellschaftern zustehende Rechtsmacht
zum Tragen gekommen. Insoweit hÃ¤tten sowohl der Beigeladene zu 1. als auch die
Beigeladene zu 2. im umstrittenen Zeitraum mit ihren Gesellschaftsanteilen von 30
% ohne SperrminoritÃ¤t keine wesentliche Machtposition gehabt. Eine
â��SchÃ¶nwetter-SelbststÃ¤ndigkeitâ��, solange die Beziehungen intakt und
unbelastet sind, ist mit Blick auf das Erfordernis der Vorhersehbarkeit
sozialversicherungs- und beitragsrechtlicher TatbestÃ¤nde nicht hinnehmbar (BSG,
Urteil vom 11. November 2015 â�� B 12 R 2/14 R -, juris, RdNr. 41 m.w.N.). Nur wer
als Minderheitsgesellschafter Ã¼ber eine im Gesellschaftsvertrag eingerÃ¤umte
SperrminoritÃ¤t verfÃ¼gt, kann sich im Konfliktfall gegen eine Entziehung seiner
SperrminoritÃ¤t oder gegen sonstige ihn belastende MaÃ�nahmen wehren. Deshalb
kÃ¶nnen nur im Gesellschaftsvertrag selbst vereinbarte Minderheitenrechte fÃ¼r
die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung des Gesamtbildes einer TÃ¤tigkeit
verlÃ¤sslich bedeutsam sein, soweit daraus eine SelbststÃ¤ndigkeit hergeleitet
werden soll (BSG, Urteil vom 11. November 2015 â�� B 12 KR 10/14 R -, juris, RdNr.
32 m.w.N.). Ein Vertrauensschutz in die sogenannte â��Kopf-und-Seele-
Rechtsprechungâ�� des BSG besteht nicht (BSG, Urteil vom 19. September 2019
â�� B 12 R 25/18 R â�� juris, RdNr. 19 ff.). Auch aus der GewÃ¤hrung von Darlehen
ergibt sich keine unter dem Gesichtspunkt tatsÃ¤chlicher wirtschaftlicher
EinflussmÃ¶glichkeiten bestehende Vergleichbarkeit mit einem beherrschenden
Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer. Denn dafÃ¼r, dass die der KlÃ¤gerin von den
Beigeladenen zu 1. und zu 2. nach deren Angaben gewÃ¤hrten Darlehen diesen
eine solche Einflussnahme ermÃ¶glichten, besteht kein Anhaltspunkt.

Â 

Die HÃ¶he der nachgeforderten BeitrÃ¤ge ist nicht gerÃ¼gt worden und aus Sicht
des Senats auch nicht zu beanstanden.

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197a Abs. 1 Satz 1 SGG in Verbindung mit Â§
154 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Die Beigeladenen haben selbst
keine AntrÃ¤ge gestellt und sich damit auch nicht in ein Kostenrisiko begeben, Â§
162 Abs. 3 VwGO. Vor diesem Hintergrund hat der Senat ihnen auch keine
Kostenerstattung zugesprochen.

Â 

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision im Sinne von Â§ 160 Abs. 2 SGG liegen
nicht vor. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung auf gesicherter
Rechtsgrundlage, ohne dass der Senat von einer Entscheidung der in Â§ 160 Abs. 2
Nr. 2 SGG genannten Gerichte abweicht.
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